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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1987

Norm

BStG §18

Rechtssatz

Die nach baurechtlichen Vorschriften von den zuständigen Organen der Gemeinde bescheidmäßig angeordnete

Verp3ichtung zur (kostenlosen) Abtretung von Grund3ächen ist bei der Bemessung der Enteignungsentschädigung

nicht in Anschlag zu bringen, wenn jener Straßenzug, zu dessen Ausbau seitens der Gemeinde die

Abtretungsverp3ichtung verfügt wurde, in der Folge - etwa wegen Änderung des Bundesstraßenrechtes - in die

Bundesstraßenverwaltung übernommen und die Grund3äche zwecks Ausbaus der Bundesstraße von der Republik

Österreich enteignet wurde.
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